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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ziel des neu gefassten Geldwäschegesetzes ist 
insbesondere die Geldwäsche- und Terrorismus-
bekämpfung. Wegen dieses Gesetzeszwecks ist die 
Überraschung oft groß, dass empfindliche Bußgelder 
drohen, wenn Kapitalgesellschaften, eingetragene 
Personengesellschaften etc. ihre wirtschaftlich 
Berechtigten nicht an das neue Transparenzregister 
melden. 
 
Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende 
Aspekte hinzuweisen:  
 

 In 2016 hat der Bundesfinanzhof den Begriff 
der anschaffungsnahen Herstellungskosten 
zulasten der Steuerpflichtigen näher definiert 
und sich für eine typisierende Betrachtungs-
weise ausgesprochen. Das Bundesfinanz-
ministerium wendet die Rechtsprechung an, 
hat aber für zwei Fälle eine zeitliche 
Übergangsregelung eingeräumt. 

 

 Unverzinsliche (betriebliche) Verbindlichkeiten 
sind mit einem Zinssatz von 5,5 % 
gewinnerhöhend abzuzinsen, sofern die 
Laufzeit am Bilanzstichtag mindestens 12 
Monate beträgt. Dies gilt nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch für 
Angehörigendarlehen, wenn diese steuer-
rechtlich anzuerkennen sind.  

 

 Ist ein unbelegtes Brötchen mit einem Kaffee 
bereits ein Frühstück, das zu einem 
lohnsteuerpflichtigen Sachbezug führt? Das 
Finanzgericht Münster meint nein. Die 
Finanzverwaltung ist da aber anderer Meinung 
und lässt diese Entscheidung nun vom 
Bundesfinanzhof überprüfen.   

 
Diese und weitere interessante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Januar 2018. Viel Spaß beim 
Lesen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
ABG Steuerberatungsgesellschaft 
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Alle Steuerzahler 
 
Außergewöhnliche Belastung: Aufwendungen für 
Arzneimittel bei Diätverpflegung 
 
Aufwendungen, die durch eine Diätverpflegung 
entstehen, können nicht als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt werden. Dies ist gesetzlich 
ausgeschlossen. Handelt es sich jedoch um 
Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG (= Gesetz über 
den Verkehr mit Arzneimitteln), zählen diese nicht zur 
Diätverpflegung, auch wenn sie während einer Diät 
eingenommen werden. So lautet die steuerzahler-
freundliche Rechtsprechung. 
 
Entscheidung 
 
In der ersten Entscheidung zu diesem Verfahren hatte 
das Finanzgericht Düsseldorf noch anders 
entschieden. Damit gaben sich die Steuerpflichtigen 
allerdings nicht zufrieden und wandten sich an den 
Bundesfinanzhof. Und dieser entschied, dass 
Aufwendungen für Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG 
nicht dem Abzugsverbot für Diätverpflegung 
unterliegen. Sie sind als außergewöhnliche Belastung 
zu berücksichtigen, wenn die Medikation einer 
Krankheit geschuldet und deshalb ärztlich verordnet 
worden ist.  
 
Beachten Sie: Dass der Steuerpflichtige wegen dieser 
Krankheit zugleich eine Diät halten muss, steht dem 
Abzug nicht entgegen. 
 
Der Bundesfinanzhof verwies das Verfahren an das 
Finanzgericht zurück. Dieses musste nun im zweiten 
Rechtsgang feststellen, ob es sich bei den diversen 
Präparaten um ärztlich verordnete Arzneimittel im 
Sinne des § 2 AMG gehandelt hat. Hierzu holte das 
Finanzgericht eine amtliche Auskunft des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
ein, wonach z. B. die Präparate Milgamma mono 150, 
und Vigantoletten 1000 wegen ihrer Zulassung als 
Arzneimittel anzuerkennen sind. 
 
Von den Gesamtaufwendungen wurden schließlich 
rund 1/3 anerkannt. Da es sich bei den übrigen 
Präparaten nicht um Arzneimittel im Sinne des § 2 
AMG handelte, scheiterte für diese Aufwendungen der 
Abzug. Den Hinweis der Steuerpflichtigen, dass die 
Vereinbarkeit des (deutschen) AMG mit – ihrer Ansicht 
nach höherrangigen – europäischen Rechts-
vorschriften in Zweifel zu ziehen sei, lehnte das 
Finanzgericht ab.  
 
Zumutbare Eigenbelastung 
 
Außergewöhnliche Belastungen wirken sich steuerlich 
nur aus, soweit die zumutbare Eigenbelastung 
überschritten wird. Deren Höhe hängt vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand und Zahl 
der Kinder ab. 
 
Praxishinweis: Dass die zumutbare Belastung auch 
für Krankheitskosten gilt, hat der Bundesfinanzhof in 

2015 bejaht. Die hiergegen gerichtete 
Verfassungsbeschwerde wurde durch das 
Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung 
angenommen. Nun hat eine Steuerpflichtige erneut 
Verfassungsbeschwerde erhoben. Ob diese jedoch 
erfolgreich sein wird, ist zu bezweifeln. 
 
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 24.1.2017, Az. 10 
K 2300/15 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197895; 
Verfassungsbeschwerde unter: BverfG, Az. 2 BvR 
221/17 
 
Kindergeld: Großeltern können berechtigt sein 
 
Auch Großeltern können Kindergeld bekommen – 
nämlich dann, wenn sie Enkel überwiegend in ihrem 
Haushalt versorgen und betreuen. Das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat nun entschieden, 
dass Großeltern auch dann Kindergeld erhalten 
können, wenn Mutter und Kind aus dem gemeinsamen 
Haushalt mit den Großeltern ausziehen, das Kind aber 
tatsächlich überwiegend nach wie vor im Haushalt der 
Großeltern betreut und versorgt wird. 
 
Sachverhalt 
Im Streitfall hatten Tochter und Kind (Geburt im März 
2013) noch bei den Eltern/Großeltern gelebt. Die 
Tochter studierte. Also kümmerten sich vorrangig die 
Großeltern um die Enkelin – und der Großvater 
beantragte auch einvernehmlich das Kindergeld. Als 
Tochter und Enkelin im Mai 2015 ausgezogen waren, 
zahlte die Familienkasse kein Kindergeld mehr. Der 
Großvater klagte. Er argumentierte, dass die Enkelin 
weiterhin überwiegend in seinem Haushalt versorgt 
und betreut wurde. Er konnte nachweisen, dass sich 
die Enkelin an mehreren Tagen der Woche in seinem 
Haushalt befand und dort in einem eigenen Zimmer 
übernachtete. 
 
Gibt es einen gemeinsamen Haushalt von 
Eltern/Elternteil und Großeltern, ist kaum 
feststellbar, wer für das in diesem gemeinsamen 
Haushalt lebende Kind bzw. Enkelkind den größeren 
Betreuungs- und Versorgungsbeitrag leistet. Der 
Gesetzgeber hat daher für diesen Fall geregelt, dass 
der Kindergeldanspruch vorrangig den Eltern bzw. 
dem Elternteil zusteht. Auf den Kindergeldanspruch 
kann aber zugunsten eines Großelternteils verzichtet 
werden. Diese Situation lag im Streitfall bis Mai 2015 
vor. 
 
Liegt dagegen (wie hier ab Mai 2015) kein 
gemeinsamer Haushalt vor und hält sich das Kind 
sowohl im Haushalt der Eltern bzw. eines Elternteils 
als auch im Haushalt der Großeltern auf, ist fraglich, 
wem das Kindergeld (vorrangig) zusteht, da dieser Fall 
nicht (ausdrücklich) gesetzlich geregelt ist. Das 
Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass es hier 
keinen vorrangigen Anspruch der Eltern gibt und 
daher festgestellt werden muss, in wessen Haushalt 
sich das Kind überwiegend aufhält und seinen 
Lebensmittelpunkt hat. Ein Verzicht der Eltern auf den 
Kindergeldanspruch reicht nicht aus. 
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Für das Finanzgericht war entscheidend, dass das 
Kind in deutlich überwiegendem Umfang von den 
Großeltern versorgt, betreut und erzogen wurde. 
Zudem hätten sich die Großeltern auf eine dauerhafte 
Betreuung eingerichtet und auch ihre berufliche 
Situation darauf ausgerichtet. 
 
Praxishinweis: Im Streitfall war die Frage, ob der 
Großvater oder seine Tochter (vorrangig) 
kindergeldberechtigt ist, deshalb so entscheidend, weil 
der Großvater als Teil seiner Beamtenbesoldung einen 
Familienzuschlag erhielt, dessen Höhe von der Anzahl 
der Kinder abhängig ist, für die ein Beamter Anspruch 
auf Kindergeld hat. Hätte das Kindergeld für sein 
Enkelkind also seiner Tochter zugestanden, hätte er 
einen niedrigeren Familienzuschlag erhalten. 
 
Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.8.2017, 
Az. 4 K 2296/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197559 
 

Vermieter 
 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten: Finanz-
verwaltung gewährt Übergangsregelungen 
 
In 2016 hat der Bundesfinanzhof den Begriff 
„anschaffungsnahe Herstellungskosten“ zulasten 
der Steuerpflichtigen näher definiert und sich für eine 
typisierende Betrachtungsweise ausgesprochen. Das 
Bundesfinanzministerium wendet die Rechtsprechung 
an, hat aber für zwei Fälle eine zeitliche 
Übergangsregelung bzw. ein Wahlrecht eingeräumt. 
 
Hintergrund 
 
Für steuerliche Zwecke werden Aufwendungen in 
Herstellungskosten umqualifiziert, wenn innerhalb von 
drei Jahren nach Anschaffung des Gebäudes 
Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt werden, deren 
Nettoaufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % der 
Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Die 
Aufwendungen sind dann nicht sofort, sondern nur 
über die Gebäude-Abschreibung steuerlich 
abzugsfähig. 
 
Schönheitsreparaturen 
 
Alte Sichtweise: Schönheitsreparaturen (beispiels-
weise das Tapezieren und Streichen von Wänden) 
sind grundsätzlich sofort abzugsfähig. Fallen 
Schönheitsreparaturen aber im Rahmen einer 
einheitlich zu würdigenden Baumaßnahme an, sind sie 
in die Berechnung der 15 %-Grenze einzubeziehen.  
 
Neue Sichtweise: Auch Schönheitsreparaturen sind 
einzubeziehen. Soweit der Bundesfinanzhof bisher 
einen engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang mit den Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen gefordert hatte, hält er 
daran nicht mehr fest. 
 
 
 
 

Selbstständige Gebäudeteile 
 
Bislang vertrat die Finanzverwaltung die Auffassung, 
dass eine gebäudebezogene Prüfung der 
Aufwendungen vorzunehmen ist.  
 
Dies sieht der Bundesfinanzhof allerdings anders: Die 
15 %-Grenze ist auf die einzelnen selbstständigen 
Gebäudeteile und nicht auf das Gebäude insgesamt 
zu beziehen, wenn das Gebäude unterschiedlich 
genutzt wird (z. B. Wohnhaus mit einer vermieteten 
und einer selbstgenutzten Wohnung). Maßgeblich ist 
insoweit, ob die einzelnen Gebäudeteile in 
verschiedenen Nutzungs- und Funktions-
zusammenhängen stehen. 
 
Übergangsregelung 
 
Bei den vorgestellten Sachverhalten können 
Steuerpflichtige die bisherige Sichtweise auf Antrag 
weiter anwenden. Dies gilt in den Fällen, bei denen 
der Kaufvertrag vor dem 1.1.2017 abgeschlossen 
wurde.  
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 20.10.2017, Az. IV C 1 – 
S 2171-c/09/10004 :006, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
197806 
 
Erhaltungsaufwand: Unverbrauchter Aufwand geht 
nicht auf Rechtsnachfolger über 
 
Um die Steuerprogression zu senken, kann es sich 
anbieten, größere Aufwendungen für die Erhaltung 
von Gebäuden, die nicht zu einem Betriebsvermögen 
gehören und überwiegend Wohnzwecken dienen, auf 
zwei bis fünf Jahre gleichmäßig zu verteilen. Eine 
Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
zeigt jedoch, dass dieses Wahlrecht bei der 
Rechtsnachfolge zur Steuerfalle werden kann.  
 
Werbungskosten kann grundsätzlich nur derjenige 
abziehen, der sie selbst getragen hat. Dieser 
Grundsatz gilt auch bei der Gesamtrechtsnachfolge, 
sodass hier eine Übertragung verbleibender 
Aufwendungen ausscheidet.  
 
Beachten Sie: Nach der Ansicht des Finanzgerichts 
Berlin-Brandenburg scheidet eine Übertragung 
verbleibender Aufwendungen in Rechtsnachfolgefällen 
generell aus. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein 
Vorbehaltsnießbraucher Erhaltungsaufwendungen 
trägt, auf zwei bis fünf Jahre verteilt, im 
Verteilungszeitraum verstirbt und vom 
Grundstückseigentümer beerbt wird. 
 
Praxishinweis: Das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg hat die Revision zugelassen, weil die 
Frage der Übertragbarkeit von verbleibenden 
Aufwendungen in Rechtsnachfolgefällen in 
Rechtsprechung und Literatur umstritten ist. Da die 
Revision inzwischen anhängig ist, wird der 
Bundesfinanzhof bald Gelegenheit haben, für Klarheit 
zu sorgen. 
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Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
12.7.2017, Az. 7 K 7078/17, Rev. BFH Az. IX R 22/17, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196998 
 

Freiberufler und Gewerbetreibende 
 

Unverzinsliche Angehörigendarlehen sind in der 
Bilanz gewinnerhöhend abzuzinsen 
 
Unverzinsliche (betriebliche) Verbindlichkeiten sind 
mit einem Zinssatz von 5,5 % gewinnerhöhend 
abzuzinsen, sofern die Laufzeit am Bilanzstichtag 
mindestens 12 Monate beträgt. Dies gilt nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch für 
Angehörigendarlehen, wenn diese unter 
Heranziehung des Fremdvergleichs steuerrechtlich 
anzuerkennen sind. 
 
Großzügige Sichtweise zur Fremdüblichkeit 
 
Die Vorinstanz, das Finanzgericht München, hatte die 
von der Ehefrau des Betriebsinhabers gewährten 
unverzinslichen Darlehen bei einer 
Gesamtwürdigung aller Indizien als fremdüblich 
beurteilt – trotz der mangelnden Besicherung und 
der erst später erfolgten schriftlichen Fixierung der 
Darlehensmodalitäten. Dass die Darlehens-
verhältnisse einem Fremdvergleich standhalten, hielt 
der Bundesfinanzhof zumindest für möglich, sodass er 
an die Feststellungen der Vorinstanz gebunden war. 
 
Beachten Sie: Wäre hier eine andere Beurteilung 
erfolgt, wären die Darlehen dem Privatvermögen des 
Betriebsinhabers zuzuordnen gewesen. Eine 
Gutschrift auf dem betrieblichen Konto hätte zwingend 
als Einlage erfasst werden müssen und eine 
Abzinsung wäre nicht erfolgt.  
 
Da die unverzinsten Darlehensverbindlichkeiten aber 
steuerlich anzuerkennen waren, mussten sie mit dem 
gesetzlich festgelegten Zinssatz von 5,5 % 
abgezinst werden. Weder lässt sich dem 
Gesetzeswortlaut eine Einschränkung im Hinblick auf 
Angehörigendarlehen entnehmen, noch verlangt der 
Zweck der Vorschrift eine Sonderbehandlung solcher 
Darlehen, so der Bundesfinanzhof. 
 
Geringe Verzinsung reicht 
 
Eine Abzinsung unterbleibt, wenn die Laufzeit der 
Verbindlichkeit am Bilanzstichtag weniger als 12 
Monate beträgt, die Verbindlichkeit verzinslich ist 
oder auf einer Anzahlung oder Vorausleistung beruht. 
Es genügt bereits, wenn ein niedriger Zinssatz 
vereinbart wird, der nicht marktüblich sein muss. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 13.7.2017, Az. VI R 62/15, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197529 
 
 
 
 
 

Gesellschafter und Geschäftsführer von 
Kapitalgesellschaften 
 

Wichtige Aspekte zum neuen Transparenzregister 
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes 
am 26.6.2017 wurde auch das Transparenzregister 
(www.transparenzregister.de) eingeführt. An dieses 
Register müssen die wirtschaftlich Berechtigten 
gemeldet werden, die vor allem hinter 
Kapitalgesellschaften und eingetragenen 
Personengesellschaften stehen. Für viele unbemerkt 
mussten die Meldungen erstmals bis zum 1.10.2017 
erfolgen. Wer was melden muss und welche 
Befreiungen bestehen, zeigt die folgende Übersicht. 
 
Wer muss was melden? 
 
Nach dem Geldwäschegesetz sind zur Meldung 
insbesondere verpflichtet: 
 

 Gesetzliche Vertreter von juristischen 
Personen des Privatrechts (u. a. GmbH, 
AG),  

 rechtsfähige Personengesellschaften (u. a. 
OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft; 
mangels Registereintragung nicht die GbR) 
sowie  

 Trustees und Treuhänder.  
 
Die Meldepflichtigen haben ihre wirtschaftlich 
Berechtigten an das Register zu melden. Dabei 
gelten unter Umständen unterschiedliche Definitionen 
für Personen- und Kapitalgesellschaften, Stiftungen 
etc. Bei juristischen Personen zählt zu den 
wirtschaftlich Berechtigten grundsätzlich jede 
natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar 
 

 mehr als 25 % der Kapitalanteile an der 
Gesellschaft hält oder  

 mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert 
oder  

 auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. 
 
Mitteilungspflichtig sind folgende Angaben zum 
wirtschaftlich Berechtigten: 
 

 Vor- und Nachname,  

 Geburtsdatum, 

 Wohnort,  

 Art und Umfang des wirtschaftlichen 
Interesses (d. h. Angaben, woraus die 
Stellung als wirtschaftlich Berechtigter folgt, z. 
B. Höhe der Kapitalanteile).  

 
Ausnahmen von der Meldepflicht 
 
Von der Meldepflicht gibt es eine Ausnahme, wenn 
sich die wirtschaftlich Berechtigten mit den 
vorgenannten Daten aus anderen öffentlich 
zugänglichen Registern elektronisch abrufen lassen. 
Hierzu zählen das Handels-, Partnerschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins- und das 
Unternehmensregister. 
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Beachten Sie: Ist dies der Fall, bedarf es keiner 
gesonderten Meldung an das Transparenzregister. 
Eine Negativmeldung ist also nicht erforderlich. 
 
Einsichtnahme 
 
Die Einsichtnahme in das Register wird ab dem 
27.12.2017 möglich sein – und zwar für  
 

 die im Gesetz genannten Behörden (u. a. 
Strafverfolgungsbehörden),  

 die nach dem Geldwäschegesetz 
Verpflichteten sowie  

 jeden, der ein berechtigtes Interesse darlegen 
kann.  

 
Sanktionen und weitere Informationen 
 
Bei einem Verstoß gegen die Meldepflicht drohen 
Bußgelder von bis zu 100.000 EUR. In besonders 
schweren Fällen können sogar Bußgelder in 
Millionenhöhe verhängt werden. 
 
Praxishinweis: Nicht zuletzt wegen der kurzen 
Umsetzungszeit ist davon auszugehen, dass bisher 
viele Meldungen (noch) nicht erfolgt sind. Daher ist es 
zu begrüßen, dass das Bundesverwaltungsamt in 
seinem Fragen-Antworten-Katalog (FAQ) dargelegt 
hat, dass im Ernstfall im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung geprüft wird, ob die Verhängung 
eines Bußgelds angezeigt ist. 
 
Um ein Bußgeld zu verhindern, sollten alle 
meldepflichtigen Unternehmenseinheiten unver-
züglich prüfen, ob eine Meldung an das 
Transparenzregister erfolgen muss. Weitere 
Informationen gibt es insbesondere unter:  
 

 www.transparenzregister.de und  

 www.iww.de/s319 
 
Quelle: Geldwäschegesetz vom 23.6.2017, BGBl I 
2017, S. 1822 
 
Zur Anerkennung einer Pensionsrückstellung mit 
Abfindungsklausel 
 
Eine Pensionsrückstellung ist auch dann steuerlich 
anzuerkennen, wenn eine enthaltene Abfindungs-
klausel nicht die für die Berechnung der 
Abfindungshöhe anzuwendende Sterbetafel enthält. 
Dies hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein in zwei 
Entscheidungen herausgestellt.  
 
Hintergrund: Nach den gesetzlichen Vorgaben muss 
eine Pensionszusage schriftlich erteilt werden. 
Außerdem muss sie eindeutige Angaben zu Art, 
Form, Voraussetzungen und Höhe der in Aussicht 
gestellten künftigen Leistungen enthalten. 

 
Unterschiedliche Sichtweisen 
 
Nach Meinung der Finanzverwaltung ist es zwingend 
erforderlich, dass in der Pensionszusage die für die 

Berechnung der Kapitalabfindung anzuwendende 
Sterbetafel explizit benannt wurde.  
 
Dies sieht das Finanzgericht Schleswig-Holstein 
anders: Für die Erfüllung des Eindeutigkeitsgebots 
kommt es nicht darauf an, dass die Pensionszusage 
eindeutige Angaben zur Berechnung der 
Abfindungshöhe enthält. Somit war es in den beiden 
Verfahren ausreichend, dass auf die anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik bzw. die jeweils 
gültigen Rechnungsgrundlagen für betriebliche 
Pensionsverpflichtungen verwiesen wurde.  
 
Praxishinweis: Um in der Praxis auf der sicheren 
Seite zu sein, sollten die Vorgaben der 
Finanzverwaltung zur Ausgestaltung von 
Abfindungsregelungen beachtet werden.  
 
Für bereits aufgegriffene Altfälle sollte Einspruch 
eingelegt werden. Da gegen die Urteile des 
Finanzgerichts jeweils die Revision anhängig ist, tritt 
bis zur Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
Verfahrensruhe ein. 
 
Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.2.2017, 
Az. 1 K 141/15, Rev. BFH Az. I R 28/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 195070; FG Schleswig-
Holstein, Urteil vom 21.2.2017, Az. 1 K 68/14, Rev. 
BFH Az. I R 26/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
194978; BMF-Schreiben vom 6.4.2005, Az. IV B 2 – S 
2176 – 10/05, Tz. 3 
 
Besteuerung von Streubesitzdividenden auf dem 
Prüfstand 
 
Gewinnausschüttungen, die eine Kapitalgesellschaft 
erhält, sind körperschaftsteuerpflichtig, wenn die 
Beteiligung an der leistenden Gesellschaft zu Beginn 
des Jahres weniger als 10 % betragen hat 
(sogenannte Streubesitzdividenden). Das 
Finanzgericht Hamburg hat zwar Bedenken, ob diese 
Regelung verfassungskonform ist. So richtig von der 
Verfassungswidrigkeit überzeugt ist das Gericht aber 
nicht, sodass es von einer Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht abgesehen hat.  
 
Beachten Sie: Das Finanzgericht Hamburg hat aber 
die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung im 
Hinblick auf die Klärung der Verfassungsmäßigkeit 
zugelassen. Da diese inzwischen beim 
Bundesfinanzhof anhängig ist, können geeignete Fälle 
durch einen Einspruch offengehalten werden. 
 
Quelle: FG Hamburg, Urteil vom 6.4.2017, Az. 1 K 
87/15, Rev. BFH Az. I R 29/17, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 197757 
 

Umsatzsteuerzahler 
 

Briefkastensitz ist eine vorsteuerfähige Adresse 
 
Der Vorsteuerabzug setzt u. a. voraus, dass die 
Rechnung die vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers enthält. Zwei Revisionsverfahren hatten 
den Bundesfinanzhof veranlasst, beim Europäischen 
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Gerichtshof nachzufragen, ob die Angabe einer 
Briefkastenadresse mit nur postalischer 
Erreichbarkeit des leistenden Unternehmers 
ausreicht. Die Antwort lautet ja.  
 
Es ist nicht erforderlich, dass die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten des Leistungserbringers unter der 
Anschrift ausgeübt werden, die in der Rechnung 
angegeben ist. Der Europäische Gerichtshof befand, 
dass Name, Adresse und die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-ID) ausreichende 
Hinweise sind, um die Verbindung zwischen der 
wirtschaftlichen Transaktion und dem konkreten 
Wirtschaftsteilnehmer herzustellen. Dabei ist die USt-
ID die wesentliche Informationsquelle. 
 
Quelle: EuGH, Urteil vom 15.11.2017, Rs. C-374/16 
und C-375/16 
 
Keine Umsatzsteuer auf Pokergewinne 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
Preisgelder oder Spielgewinne, die ein 
Berufspokerspieler (nur) bei erfolgreicher Teilnahme 
an Spielen fremder Veranstalter erhält, kein Entgelt für 
eine umsatzsteuerpflichtige Leistung des 
Pokerspielers (an den Veranstalter oder die Mitspieler) 
sind. Deshalb muss der Pokerspieler von seinen 
Spielgewinnen keine Umsatzsteuer abführen.  
 
Zwischen der Teilnahme an Pokerturnieren, Cash-
Games sowie Internet-Pokerveranstaltungen und den 
erhaltenen Zahlungen (Preisgeldern und 
Spielgewinnen) besteht nicht der für eine Leistung 
gegen Entgelt erforderliche unmittelbare 
Zusammenhang. Das Preisgeld oder der Spielgewinn 
wird nicht für die Teilnahme am Turnier, sondern für 
die Erzielung eines bestimmten Wettbewerbs-
ergebnisses gezahlt. 
 
Der Bundesfinanzhof stellte aber auch klar, dass die 
Teilnahme an einem Pokerspiel eine der 
Umsatzsteuer unterliegende Dienstleistung gegen 
Entgelt ist, wenn der Veranstalter an den Pokerspieler 
hierfür eine von der Platzierung unabhängige 
Vergütung zahlt (z. B. Antrittsgeld). In einem 
solchen Fall ist die vom Veranstalter geleistete 
Zahlung die tatsächliche Gegenleistung für die vom 
Spieler erbrachte Dienstleistung, an dem Pokerspiel 
teilzunehmen. Ebenfalls der Umsatzsteuer unterliegt 
die Leistung der Veranstalter von Pokerspielen, die 
Spieler gegen Entgelt (z. B. Turniergebühr) zum Spiel 
zulassen. 
 
Beachten Sie: Bereits 2015 hatte der 
Bundesfinanzhof darüber entschieden, ob 
Pokergewinne der Einkommensteuer unterliegen. 
Dabei stellten die Richter vor allem auf die 
Tatbestandsmerkmale der Nachhaltigkeit und der 
Gewinnerzielungsabsicht ab, die im Streitfall erfüllt 
waren. Letztlich kommt es hier auf den Einzelfall an, 
wobei stets zwischen einem am Markt orientierten 
einkommensteuerbaren Verhalten und einer nicht 
steuerbaren Betätigung abzugrenzen ist. 
 

Quelle: BFH-Urteil vom 30.8.2017, Az. XI R 37/14, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197354; BFH-Urteil vom 
16.9.2015, Az. X R 43/12 
 

Arbeitgeber 
 
Trockenes Brötchen mit Kaffee ist kein steuerlich 
relevantes Frühstück 
 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster 
sind trockene Brötchen in Kombination mit 
Heißgetränken kein lohnsteuerpflichtiger Sach-
bezug in Form eines Frühstücks. 
 
Sachverhalt 
Im Streitfall hatte der Arbeitgeber seinen Angestellten 
arbeitstäglich verschiedene Brötchensorten (unbelegt) 
in einem Brötchenkorb sowie Heißgetränke aus einem 
Getränkeautomat unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Aufstrich, Aufschnitt oder sonstiger Belag wurden nicht 
gestellt, sondern nur die trockenen Brotwaren.  
 
Das Finanzamt sah hierin eine unentgeltliche 
Zurverfügungstellung einer Mahlzeit in Form eines 
Frühstücks, das mit dem amtlichen Sachbezugswert je 
Mitarbeiter und Arbeitstag zu besteuern sei 
(kalendertäglicher Wert in 2017: 1,70 EUR). Dies sah 
das Finanzgericht Münster aber anders. 
 
Beurteilt man die unentgeltlich zur Verfügung 
gestellten Lebensmittel zunächst getrennt, handelt es 
sich bei den Getränken um Aufmerksamkeiten, die 
nicht zum Arbeitslohn zählen. Trockene Brötchen oder 
Brotwaren für sich genommen stellen ebenfalls 
lediglich eine Aufmerksamkeit in diesem Sinne und 
kein Frühstück dar.  
 
Das Finanzgericht Münster ist der Auffassung, dass es 
sich auch bei der Kombination von Heißgetränk und 
unbelegtem Brötchen oder Brot nicht um ein 
Frühstück handelt, das mit dem Sachbezugswert zu 
versteuern ist. Die Verpflegung unterliegt vielmehr 
dem allgemeinen Begriff der „Kost“ in § 8 Abs. 2 S. 1 
des Einkommensteuergesetzes, so das Finanzgericht. 
Dies hat zur Folge, dass die monatliche 44 EUR-
Freigrenze für Sachbezüge anzuwenden ist, die im 
Streitfall nicht überschritten wurde. 
 
Beachten Sie: Bis dato hat sich die 
höchstrichterliche Rechtsprechung noch nicht mit 
der Frage auseinandergesetzt, welche Nahrungsmittel 
und Getränke bzw. Genussmittel unentgeltlich oder 
teilentgeltlich zur Verfügung gestellt werden müssen, 
damit ein Frühstück im obigen Sinne vorliegt. Daher 
hat das Finanzgericht die Revision zugelassen, die 
inzwischen beim Bundesfinanzhof anhängig ist. 
 
Quelle: FG Münster, Urteil vom 31.5.2017, Az. 11 K 
4108/14, Rev. BFH Az. VI R 36/17, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 196893 
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Finanzverwaltung bessert nach: Alle E-Bikes 
können lohnsteuerfrei aufgeladen werden 
 
Das elektrische Aufladen eines Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugs an einer ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines 
verbundenen Unternehmens ist lohnsteuerfrei. Nach 
einem aktuellen BMF-Schreiben gilt diese 
Steuerbefreiung nun auch für alle E-Bikes – und zwar 
unabhängig davon, ob diese verkehrstechnisch als 
Kraftfahrzeug einzuordnen sind.  
 
In einem Schreiben aus 2016 zählte das 
Bundesfinanzministerium nur solche Elektrofahrräder 
zu den begünstigten Fahrzeugen, die 
verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen 
sind. Dies sind z. B. Elektrofahrräder, deren Motor 
auch Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde 
unterstützt.  
 
Nunmehr hat die Finanzverwaltung ihr Schreiben 
angepasst: Aus Billigkeitsgründen zählen vom 
Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen von Elektrofahrrädern, die verkehrsrechtlich 
nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (u. a. 
keine Kennzeichen- und Versicherungspflicht), 
ebenfalls nicht zum Arbeitslohn. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 26.10.2017, Az. IV C 5 - 
S 2334/14/10002-06, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
197434 
 

Arbeitnehmer 
 
Merkblatt zur Steuerklassenwahl 2018 für 
Ehegatten 
 
Das Bundesfinanzministerium hat das Merkblatt zur 
Steuerklassenwahl von Ehegatten oder 
Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer sind, 
aktualisiert. Erläuterungen und Tabellen sollen die 
Wahl der für den Lohnsteuerabzug günstigsten 
Kombination für 2018 erleichtern. Das Merkblatt kann 
unter www.iww.de/s337 heruntergeladen werden.  
 
Beachten Sie: Die Tabellen sind nur in den Fällen 
genau, in denen die Monatslöhne über das ganze Jahr 
konstant bleiben. Ferner besagt die während des 
Jahres einbehaltene Lohnsteuer noch nichts über die 
Höhe der Jahressteuerschuld. Die vom Arbeitslohn 
einbehaltenen Beträge an Lohnsteuer stellen 
grundsätzlich nur Vorauszahlungen auf die 
endgültige Jahressteuerschuld dar. 
 
Zudem ist zu bedenken, dass die jeweiligen 
Lohnsteuerklassen auch Einfluss auf die Höhe von 
Lohnersatzleistungen und Elterngeld haben 
können. 
 
 
 
 
 
 

Abschließende Hinweise 
 
Verzugszinsen 
 
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 
1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. 
eines Jahres neu bestimmt. 
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2017 bis zum 
31.12.2017 beträgt -0,88 Prozent.  
 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 
 

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 
Prozent 

 

 für den unternehmerischen Geschäfts-
verkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 

 
* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent. 
 
Die für die Berechnung der Verzugszinsen 
anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit: 
 
Berechnung der Verzugszinsen 
 
Zeitraum                                                       Zins 
vom 1.1.2017 bis 30.6.2017    -0,88 Prozent 
vom 1.7.2016 bis 31.12.2016    -0,88 Prozent 
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016    -0,83 Prozent 
vom 1.7.2015 bis 31.12.2015    -0,83 Prozent 
vom 1.1.2015 bis 30.6.2015    -0,83 Prozent 
vom 1.7.2014 bis 31.12.2014    -0,73 Prozent 
vom 1.1.2014 bis 30.6.2014    -0,63 Prozent 
vom 1.7.2013 bis 31.12.2013    -0,38 Prozent 
vom 1.1.2013 bis 30.6.2013    -0,13 Prozent 
vom 1.7.2012 bis 31.12.2012     0,12 Prozent 
vom 1.1.2012 bis 30.6.2012     0,12 Prozent 
vom 1.7.2011 bis 31.12.2011     0,37 Prozent 
 
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 01/2018 
 
Im Monat Januar 2018 sollten Sie insbesondere 
folgende Fälligkeitstermine beachten:  
 
Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.1.2018 
 

 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.1.2018 
 
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem 
Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen.  
 
Beachten Sie: Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten 
Zahlung durch Überweisung endet am 15.1.2018. Es 
wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, 
dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für 
Zahlung per Scheck gilt. 
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Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, 
für den Beitragsmonat Januar 2018 am 29.1.2018. 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt 
nicht die individuelle persönliche Beratung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Haftungsausschluss: 
Die Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnis-
stand erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es 
jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszu-
schließen. 
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